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PRIVATKUNDEN

AUFTRAG ZUR VERSORGUNG 
MIT proWINDGAS

Datum, Unterschrift

6. AUFTRAG
Ich möchte von Greenpeace Energy eG, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg, mit Gas versorgt werden und bevollmächtige Greenpeace Energy, meine Gasversor
gung komplett zu über nehmen und alle Erklärungen für mich abzu geben, die hiermit in Verbindung stehen, insbesondere Netznutzungs verträge abzuschließen und 
meinem alten Gasversorger zu kündigen.

✗

 Von den allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich Kenntnis genommen. ✗

VertriebspartnerNummer

5. WIDERRUFSBELEHRUNG
WIDERRUFSRECHT
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Greenpeace Energy eG, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg, Tel: 040 / 808 110  330, Fax: 040 / 808 110  333, EMail: info@greenpeaceenergy.de, 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

WIDERRUFSFOLGEN
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten ( mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus er
geben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzu
zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transak
tion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass 
die Lieferung von Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus
übung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  

BITTE SENDEN SIE UNS DIESES FORMULAR PER POST ODER FAXEN ES AUF DIE 040 / 808 110 - 666

Gaspreis von 6,30 Cent/kWh inklusive 0,4 Cent/kWh Förderbeitrag + 9,90 Euro Grundpreis pro 
Monat und Zähler (Endpreise inkl. aller Steuern, Gebühren und Zählerablesung).

*  Preisgarantie: Ausgenommen sind etwaige Erhöhungen der Umsatz und/oder Energiesteuer sowie der sonstigen im Gaspreis enthaltenen 
gesetzlichen Abgaben, die Greenpeace Energy auch während der Garantiezeit zur Preisanpassung berechtigen.

 JA, ICH WILL proWINDGAS !

Name, Vorname Adresszusatz

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

2. RECHNUNGSADRESSE (falls abweichend von der Lieferadresse)

Name, Vorname ✗ 

Straße, Hausnummer ✗

Adresszusatz

Postleitzahl ✗ Ort ✗

1. LIEFERADRESSE
Mit einem ✗ gekennzeichnete Felder sind Pfl ichtangaben.

Telefon

EMail

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) ✗
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Meine Gaszählernummer ✗ Jahresverbrauch in kWh oder bisherige monatl. Abschlagszahlung ✗

Bisheriger Gasversorger (Angabe bei Neueinzug nicht notwendig) ✗ Tag der Schlüsselübergabe (TT.MM.JJJJ)

Kundennummer (Angabe bei Neueinzug nicht notwendig) ✗

3. WICHTIGE ANGABEN FÜR DIE GASVERSORGUNG

 Ich möchte für meine bestehende Wohnung zum nächstmöglichen 
 Zeitpunkt beliefert werden.

 Ich bin umgezogen / eingezogen und möchte zum Tag der Schlüssel
 übergabe oder dem nächstmöglichen Zeitpunkt beliefert werden.

4. ZAHLUNGSWEISE

 Ja, ich ermächtige Greenpeace Energy eG, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPALastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
 der Greenpeace Energy eG auf mein Konto gezogenen SEPALastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
 Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Ich überweise die fälligen Zahlungen selbst.

Kontoinhaber

IBAN

Kreditinstitut Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

✗

D E
BIC

Mit der Erteilung eines SEPALastschriftmandates helfen Sie uns, den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Vielen Dank!
Ihre Mandatsreferenznummer wird Ihnen separat mitgeteilt. Die GläubigerID von Greenpeace Energy lautet: DE49ZZZ00000006168.
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PRIVATKUNDEN

ALLGEMEINE  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Präambel
proWindgas ist ein Produkt von Greenpeace Energy eG (nachfolgend „GPE“), mit welchem der Gas
kunde die Produktion und Einspeisung von erneuerbarem Wasserstoff und/oder erneuerbarem Methan 
fördert, der/das aus erneuerbaren Energien, insbesondere aus Windstrom hergestellt werden soll (nach
folgend „Windgas“).

Der Kunde wird zunächst von GPE zu 100 % mit Erdgas beliefert. Zur Förderung des Neubaus von  
Erzeugungsanlagen für Windgas zahlt der Gaskunde einen Aufschlag auf den Arbeitspreis pro Kilowatt
stunde. Nach Abschluss der Aufbauphase sollen dem Erdgas schrittweise Anteile von Windgas beige
mischt werden. Der Windgasanteil hängt von den bis dahin vorhandenen Erzeugungskapazitäten für er
neuerbaren Wasserstoff und/oder Methan ab und wird im Regelbetrieb im einstelligen Prozentbereich 
liegen. GPE wird den erneuerbaren Wasserstoff sowohl selbst erzeugen als auch von anderen Lieferanten 
beziehen.

Vor diesem Hintergrund gelten die nachfolgenden Vertragsbestimmungen:

1. Gegenstand, Geltungsbereich und Aufgabenverteilung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen proWindgas (nachfolgend „AGB“) regeln das zwischen GPE 
und den Kunden bestehende Lieferverhältnis hinsichtlich der Gasversorgung. GPE beliefert im Rahmen 
dieser AGB ausschließlich Kunden, die Verbraucher oder Kleingewerbetreibende mit einem Verbrauch 
von weniger als 1.500.000 Kilowattstunden pro Jahr und Verbrauchsstelle sind (nachfolgend „Kunden“). 
Die Belieferung wird unter der Maßgabe durchgeführt, dass die Belieferung des Kunden durch den Netz
betreiber nach einem Standardlastprofil zugelassen wird.

Die für die Versorgung des Kunden mit Gas zu erfüllenden Aufgaben sind gesetzlich aufgeteilt zwischen 
dem Gaslieferanten, dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Abnahmestelle, über die der Kunde mit Gas 
versorgt wird, angeschlossen ist und dem Messstellenbetreiber. GPE übernimmt die Gaslieferung und 
veranlasst für den Kunden die notwendigen Klärungen mit dem Netzbetreiber. Zur Erfüllung des Vertra
ges bedient sich GPE zurzeit der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, An der Limpurgbrücke 1, 74523 
Schwäbisch Hall als Dienstleister u. a. für die technische Abwicklung, die Organisation des Versorger
wechsels und die Abrechnung. Für den erforderlichen Netzanschluss sorgt der Kunde.

2. Organisation des Gaswechsels
GPE organisiert unentgeltlich und zügig die Abwicklung des Lieferantenwechsels für die Kunden, wobei 
GPE dafür Sorge trägt, dass die Interessen des Kunden gegenüber den Netzbetreibern und anderen Betei
ligten gewahrt bleiben. Der Kunde bevollmächtigt GPE, Erklärungen zu diesem Zweck für ihn abzugeben. 

3. Art und Umfang der Gasversorgung
3.1 Im Rahmen dieses Vertrages wird der Kunde an der vereinbarten Abnahmestelle mit Erdgas in  
Niederdruck beliefert. Nach Abschluss der Aufbauphase zum Aufbau der Wasserstoffproduktion sollen 
sukzessiv Anteile von Windgas in das allgemeine Gasnetz eingespeist werden. Den aktuell eingespeis
ten Windgasanteil kann der Kunde jederzeit auf www.greenpeaceenergy.de abrufen.
3.2 Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs oder Bezugsverhältnissen ergebenden Schwan
kungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck des Gases ergeben sich 
aus den ergänzenden Bestimmungen des Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen 
der Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt.
3.3 Der Kunde ist für die Dauer des Liefervertrages verpflichtet, seinen gesamten Bedarf an leitungsge
bundenen Gaslieferungen an der vereinbarten Abnahmestelle von GPE zu beziehen. Ausgenommen ist 
die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen. GPE ist verpflichtet, 
die für die Deckung des gesamten Bedarfs des Kunden erforderliche Gaslieferung zu erbringen. 
3.4 GPE ist von der Lieferpflicht befreit, solange und soweit sie an der Lieferung durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände gehindert ist, deren Beseitigung ihr nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu
mutbar ist. GPE ist auch dann von der Lieferpflicht befreit, wenn Unterbrechungen oder Störungen der 
Gasversorgung Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses sind, es sei 
denn, die Störung beruht auf unberechtigten Maßnahmen von GPE. 

4. Ablesung, Abrechnung, Zahlungsverzug
4.1 Die entnommene Gasmenge wird in Kubikmetern gemessen. Grundlage für die Abrechnung ist  
jedoch die gelieferte Energiemenge in Kilowattstunden. Die Umrechnung von Kubikmetern in Kilowatt
stunden erfolgt durch Multiplikation mit dem vom Netzbetreiber genannten Umrechnungsfaktor. Dieser 
setzt sich aus dem Brennwert (Hs) und der mittleren physikalischen Zustandsgröße zusammen. 
4.2 Die Verbrauchsermittlung erfolgt durch GPE, den örtlichen Netzbetreiber, den jeweiligen Messstellen
betreiber oder durch einen von GPE beauftragten Dienstleister. Hierbei ist der Kunde rechtzeitig vorher 
zu benachrichtigen und hat dem Beauftragten den Zutritt zu seinem Grundstück und den Räumlichkeiten 
zu gestatten, soweit dies zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Der Anfangs und Endzäh
lerstand wird durch den Netzbetreiber an GPE übermittelt. Wird dem Beauftragten eine Ablesung nicht 
ermöglicht, kann GPE den Verbrauch auf Basis von Erfahrungswerten schätzen.
Abweichend hiervon kann GPE verlangen, dass die Messeinrichtungen vom Kunden selbst abgelesen 
werden, es sei denn, die Selbstablesung ist für den Kunden unzumutbar. Sofern der Kunde trotz beste
hender Pflicht zur Selbstablesung des Zählers und nach Aufforderung den jeweiligen Zählerstand nicht 
mitteilt, ist GPE berechtigt, den jeweiligen Zählerstand auf Basis von Erfahrungswerten zu schätzen. Ge
schätzte Zählerstände können im Falle einer nachträglichen Ablesung korrigiert werden.
4.3 Während des Abrechnungszeitraumes werden monatlich gleiche Abschlagszahlungen in Höhe von 
einem Zwölftel des voraussichtlichen Jahresentgelts erhoben. Diese Abschlagszahlungen sind jeweils 
zum 28. des jeweiligen Folgemonats fällig. Am Ende des Abrechnungszeitraums wird GPE dem Kunden 
eine Jahresabrechnung überreichen. Rechnungsbeträge sind spätestens 14 Tage nach Zugang einer 
Rechnung oder vergleichbaren Zahlungsaufstellung zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt im Wege des 
Lastschrifteinzugs oder der Überweisung durch den Kunden. Abweichend von der jährlichen Abrechnung 
kann gegen ein zusätzliches Entgelt auch eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung 
vereinbart werden.
Abweichend für Neukunden ab dem 01.01.2014 gilt:
4.3 Während des Abrechnungszeitraumes werden monatlich gleiche Abschlagszahlungen in Höhe von 
einem Zwölftel des voraussichtlichen Jahresentgelts erhoben. Diese Abschlagszahlungen sind jeweils 
zum 15. des laufenden Kalendermonats fällig. Am Ende des Abrechnungszeitraums wird GPE dem Kun
den eine Jahresabrechnung überreichen. Rechnungsbeträge sind spätestens 14 Tage nach Zugang einer 
Rechnung oder vergleichbaren Zahlungsaufstellung zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt im Wege des 
Lastschrifteinzugs oder der Überweisung durch den Kunden. Abweichend von der jährlichen Abrechnung 
kann gegen ein zusätzliches Entgelt auch eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung 
vereinbart werden.
4.4 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist GPE unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, dem 
Kunden für die Kosten jeder Zahlungsaufforderung (Mahnung) EUR 2,50 in Rechnung zu stellen. Bei 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung oder wenn der Kunde in anderer Art seinen 
Verpflichtungen gegenüber GPE in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt, ist GPE be
rechtigt, die Versorgung vier (4) Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen. Dies gilt nicht, wenn 
die Folgen der Versorgungsunterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen 
oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. 
Der Beginn der Unterbrechung wird dem Kunden drei (3) Werktage im Voraus angekündigt. 

5. Preise und Preisanpassungen
5.1 Die jeweils mit dem Kunden vereinbarten Preise beinhalten Bezugskosten für Gas von Lieferanten 
oder eigene Gasproduktionskosten, Netznutzungsentgelte, gesetzliche Steuern und Abgaben, insb. 

Energiesteuer, Konzessionsabgaben, Entgelte für Messung und Verrechnung, einen Förderbeitrag i. S. v. 
Ziffer 5.2 zum Aufbau der Windgasversorgung sowie die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer. Soweit 
künftig Energiesteuern oder sonstige die Erzeugung, Beschaffung, Übertragung, Verteilung oder den Ver
brauch von Energie belastende Steuern, Abgaben irgendwelcher Art wirksam werden sollten, werden 
diese in der jeweiligen Höhe zusätzlich in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für anderweitige zusätzliche 
nichtsteuerliche Belastungen, die auf gesetzlicher Grundlage entstehen. Netznutzungsentgelte werden 
dem Kunden auf der Grundlage der bundesdurchschnittlichen Netznutzungsentgelte der GPEKunden in 
Rechnung gestellt.
5.2 Der Arbeitspreis enthält einen Aufschlag von 0,4 Cent brutto pro Kilowattstunde Gas zur Förderung 
des Neubaus von Erzeugungsanlagen für Windgas. GPE wird jeweils im Geschäftsbericht ausweisen, 
wofür der Förderbeitrag verwendet wurde.
5.3 Sofern die konkreten Kosten der in Ziffer 5.1 angegebenen Faktoren steigen oder sich aus sonstigen 
gesetzlichen Bestimmungen oder sonstigen Vorschriften zusätzliche Belastungen für die Erzeugung, 
Beschaffung, Übertragung, Verteilung oder den Verbrauch von Gas ergeben, ist GPE berechtigt, die 
Preise gegenüber dem Kunden nach billigem Ermessen anzuheben, soweit dies erforderlich ist, um eine 
Steigerung der Gesamtkosten auszugleichen. Sofern diese Kosten sinken, wird GPE die Preise gegen
über dem Kunden nach demselben Maßstab senken.
5.4 Preisänderungen erfolgen nur zum Anfang eines Kalendermonats; sie werden dem Kunden mit einer 
Frist von mindestens sechs (6) Wochen vor dem Inkrafttreten in Textform mitgeteilt. Dem Kunden steht 
im Falle einer Preisanhebung das Recht zu, den Vertrag in Textform ohne Einhaltung einer Frist zu kündi
gen, und zwar zum nächstmöglichen Umstellungstermin auf einen anderen Anbieter (maximal zwei [2]  
Wochen ab Zugang der Kündigung bei GPE). 
5.5 Soweit GPE einen Preis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt garantiert, gelten die vereinbarten Preise 
bis zum Ende des Garantiezeitraums (Preisgarantie). Ausgenommen von der Preisgarantie sind Preisan
passungen infolge einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer, der Energiesteuer oder sonstiger  
Belastungen aufgrund deutscher oder europäischer Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. 

6. Vertragsschluss, Vertragslaufzeit, Kündigung, Umzug
6.1 Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass dem Kunden auf seine schriftlich, elektronisch oder tele
fonisch übermittelte Bestellung hin eine Vertragsbestätigung von GPE zugeht. Der Vertrag wird auf unbe
stimmte Zeit geschlossen; es gibt keine Mindestvertragslaufzeit. Die Vertragslaufzeit beginnt unmittelbar 
nach Beendigung des Vertrages mit dem vorangegangenen Versorger.
6.2 Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien monatlich mit einer Frist von vier (4) Wochen zum  
Monatsende gekündigt werden. Kündigungen bedürfen der Textform.
6.3 Jede Vertragspartei kann den Gaslieferungsvertrag aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos 
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde für zwei aufeinanderfolgende 
Termine mit der Entrichtung der Abschlagszahlung i. S. v. Ziffer 4.3 vollständig oder hinsichtlich eines 
nicht unerheblichen Teils in Verzug ist.
6.4 Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht der Vertrag fort. Der Kunde teilt GPE seine neue 
Adresse mindestens sechs (6) Wochen vor dem Umzug mit.

7. Haftung
7.1 GPE haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen.
7.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung infolge einer Störung 
des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses ist GPE von der Leistungspflicht befreit. GPE weist 
darauf hin, dass dem Kunden in diesem Fall gegebenenfalls Ansprüche gegen den Netzbetreiber aus 
Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung zustehen, § 18 NDAV. Satz 1 gilt nicht, 
soweit GPE die Störung zu vertreten hat. GPE ist verpflichtet, ihren Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen in
soweit Auskunft zu geben, als diese GPE bekannt sind oder von GPE in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können. 

8. Datenschutz
8.1 Zur Erfüllung des Vertrages bedient sich GPE zurzeit der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH als 
Dienstleister u. a. für die technische Abwicklung, die Organisation des Versorgerwechsels und die Abrech
nung. Zu diesem Zweck werden die Kundendaten dorthin übertragen und dort gespeichert, verarbeitet 
und genutzt.
8.2 Zum Zwecke der Organisation des Gaswechsels nach Maßgabe von Ziffer 2 werden die für die  
Kündigung erforderlichen Daten des Kunden im erforderlichen Umfang an den bisherigen Gaslieferan
ten, den Messstellenbetreiber und den Netzbetreiber des Kunden übermittelt.
8.3 GPE ist Teil des internationalen GreenpeaceVerbundes (Greenpeace). Sofern der Kunde im Rahmen 
des Vertragsschlusses eingewilligt hat, werden die Kundendaten zum Zwecke der Information über die 
Arbeit von Greenpeace innerhalb des GreenpeaceVerbundes übermittelt und genutzt.
8.4 An andere Dritte werden die Kundendaten nicht weitergegeben. GPE behält sich allerdings das Recht 
vor, titulierte Forderungen an Dritte abzutreten und die zur Forderungsrealisierung nötigen Daten dem 
neuen Gläubiger mitzuteilen.

9. Verbraucherbeschwerden / Schlichtungsstelle
GPE beantwortet von Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs  
sind, Verbraucherbeschwerden gemäß § 111a EnWG innerhalb der gesetzlichen Frist von vier (4)  
Wochen ab deren Zugang bei GPE. Hilft GPE der Verbraucherbeschwerde innerhalb dieser Frist  
nicht ab, kann der Verbraucher die Schlichtungsstelle Energie anrufen (Schlichtungsstelle Energie e. V.,  
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel.: 030/27572400, www.schlichtungsstelleenergie.de,  
EMail: info@schlichtungsstelleenergie.de). Daneben unterhält die Bundesnetzagentur einen 
Verbraucher service für den Bereich Elektrizität und Gas (Bundesnetzagentur, Verbraucherservice, 
Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel. 030/22480500 oder 01805/101000, www.bnetza.de, EMail:  
verbraucherserviceenergie@bnetza.de).

10. Änderungen dieser AGB
GPE ist berechtigt, diese AGB zu ändern. GPE wird dem Kunden beabsichtigte Änderungen dieser AGB 
in Textform mitteilen. GPE wird nur dann Änderungen der AGB vornehmen, wenn dies für den Kunden 
zumutbar ist, insbesondere, um Veränderungen von Umständen zu berücksichtigen, auf die GPE keinen 
Einfluss hatte, oder um eine im Vertrag entstandene Lücke zu schließen. GPE stellt sicher, dass der 
Kunde durch die Änderung insgesamt nicht schlechter gestellt wird. Das Änderungsrecht von GPE be
zieht sich nicht auf wesentliche Vertragspflichten, einschließlich der Vertragslaufzeit und des Rechts  
zur ordentlichen Kündigung. Der Kunde kann einer Änderung der AGB innerhalb von sechs (6) Wochen 
nach Zugang der Mitteilung schriftlich widersprechen oder den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün
digen, und zwar zum nächstmöglichen Umstellungstermin auf einen anderen Anbieter (maximal zwei [2] 
Wochen ab Zugang der Kündigung bei GPE). Sofern der Kunde der Änderung der AGB nicht oder nicht 
fristgemäß widerspricht, gilt seine Zustimmung zur Änderung der AGB als erteilt. Im Falle des Wider
spruchs ist GPE zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. GPE wird den Kunden hierauf in der Mit
teilung der geänderten AGB hinweisen.

11. Hinweis gem. § 107 Abs. 2 EnergieStV
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine sol
che Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der EnergiesteuerDurchführungsverordnung 
zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen 
wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.
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